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Satzung zur Änderung der
Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe für den

Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieur

vom 28. Juli 2000

Aufgrund von § 51 Abs. 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes hat die beschließende Senatskommission für
Prüfungsordnungen der Universität Karlsruhe am 22. Mai 2000 die nachfolgende Änderung der Prüfungsordnung für
den Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieur vom 17. Oktober 1983 (W. u. K. 1984, S. 21) beschlossen.

Der Rektor hat seine Zustimmung am 28. Juli 2000 erteilt..

Artikel 1

§ 17 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Eine Zulassung zu Fachprüfungen der Diplomprüfung kann abweichend hiervon im Ausnahmefall erfolgen, wenn zur
vollständigen Diplomvorprüfung höchstens zwei Fachprüfungen fehlen."

Artikel 2

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt „Wissenschaft, Forschung und Kunst" in Kraft.

Karlsruhe, den 28. Juli 2000

Prof. Dr. -Ing. Dr. h. c. mult. S. Wittig, Rektor
                                                                                                                                            ______________________
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